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Betrifft: Stellungnahme der Stadt Eberswalde zum Entwurf des Integrierten Regionalplans 

Uckermark - Barnim 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Verwaltung, die in der Anlage 1 enthaltene 

Stellungnahme (Stand: 27.09.2022) zum Integrierten Regionalplan Uckermark – Barnim an die 

Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark - Barnim abzugeben mit der Änderung, dass im 

Punkt Z.7.2 „Windeignungsgebiete“ aufgenommen wird, dass es keine Ausdehnung des Windeig-

nungsgebietes Lichterfelder Bruch auf einen Abstand unter 1.000m zum Siedlungsrand gibt, 

sowie, dass im Punkt G 1.3 „Potentialstandorte für Wasserstoffproduktion“  der letzte Satz wie 

folgt  lauten soll: „Wir bitten um die Übernahme der Standorte ehemaliges Walzwerkgelände als 

priorisierter Standort sowie TGE/Lichterfelder Bruch und Deponie Ostend als Potenzialstandorte 

für die Wasserstoffproduktion in den Regionalplan.“ 

 

 

Eberswalde, den 19.10.2022 
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